
Stadt Weißenfels       16.09.2019 
Oberbürgermeister 

 
      
Sitzungsvorlage 050/2019_2 öffentlich 

 
 

      
TOP: Beschluss zur Sitzverteilung und Besetzung der 

beschließenden und beratenden Ausschüsse 
 

 

Beratungsfolge Sitzungstag TOP 

Stadtrat 26.09.2019 
 
 

 
 

 Einbeziehung des Senioren- und/oder  Behindertenbeirats 

 
 

Finanzierung: 

Mittel stehen bereit    ja  Nein, jedoch  apl  üpl  

im Budget:   

aus dem lfd. Haushalt:    Deckung in Budget Nr.  
aus VE / Resten:    aus Produkt:  
  aus SK / USK  
KSt:  aus Maßnahme-Nr.  
SK:  Ansatz auf SK  
USK:  noch verfügbar im SK  

Unterschrift Budgetver-
antwortlicher 

 

Mitzeichnung im Bedarfsfall: Unterschrift 

Zustimmung eines anderen Budgetverantwortli-
chen 

 

Bestätigung durch Amt Finanzen  
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Sachstandsbericht: 
 
Nach § 47 Absatz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt 
(KVG LSA) werden die Ausschüsse in der Weise gebildet, dass die von der Vertre-
tung  festgelegten Sitze auf die Vorschläge der Fraktionen der Vertretung entspre-
chend dem Verhältnis der Mitgliederzahl der einzelnen Fraktionen zur Mitgliederzahl 
aller Fraktionen verteilt werden.  
 
Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 12. September 2019 darauf hingewie-
sen, dass § 47 Abs. 3 KVG LSA ausdrücklich verlangt, dass die nach diesem Abs. 1 
ergebende Sitzverteilung und Ausschussbesetzung der Form halber durch Beschluss 
festzustellen ist. 
Zutreffend hat der Stadtrat  in der konstituierenden Sitzung am 11. Juli 2019 unter 
dem Tagesordnungspunkt 13 die Besetzung der Ausschüsse  festgelegt;  eine for-
male Beschlussfassung erfolgte jedoch nicht ausdrücklich. Diese soll am heutigen 
Tag nachgeholt werden. 
 
In der kommunalen Praxis wird die dringende Notwendigkeit eines förmlichen Be-
schlusses unterschiedlich gehandhabt. Hintergrund ist, dass diese Entscheidung al-
lein bestätigenden Charakter hat. Der Vertretung ist es untersagt, auf die personelle 
Entsendung der Ausschussmitglieder durch die Fraktionen Einfluss zu nehmen. 
Dennoch ist im Interesse der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit ein so lautender 
Beschluss durch den Stadtrat herbeizuführen.  
 
      
Mämecke 
Rechts- und Vergabeamtsleiter 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat stellt die von den Fraktionen vorgeschlagene Besetzung der Ausschüs-
se entsprechend der Anlage fest.  
 
 
     
Risch  
Oberbürgermeister 
 
 
 
Anlagen: 
Ausschussbesetzung 
Schreiben Kommunalaufsicht       
 
 
 


	FLD_VONAME
	Zuständig
	Typ
	Datum
	Ostatus
	Nummer
	Beratungsfolge
	Kontrollkästchen1
	OLE_LINK2
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	FAuswirkung
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage

